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(54) Packung und Zuschnitt

(57) Die Erfindung betrifft eine Packung mit einer
Umhüllung und einer Gruppe von Zigarettenpackungen
- Zigarettenstange -, wobei die Umhüllung aus einem
insbesondere einstückigen Zuschnitt gefaltet ist und ei-
ne Bodenwand, schmale aufrechte Stirnwände, eine
Oberwand und großflächige (breite) Vorderwand und

Rückwand aufweist. Erfindungsgemäß ist vorgesehen,
dass im Bereich der Übergänge zwischen Vorderwand
und Stirnwänden bzw. Rückwand und Stirnwänden an-
stelle "scharfer" 90°-Faltungen gerundete Bereiche -
Rundkanten-oder mit geringem Abstand zueinander be-
nachbarte Faltungen zur Bildung einer Achteck-Pak-
kung vorgesehen sind.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Packung mit einer
Umhüllung und einer Gruppe von Zigarettenpackungen
- Zigarettenstange -, wobei die Umhüllung aus einem
insbesondere einstückigen Zuschnitt gefaltet ist und ei-
ne Bodenwand, schmale aufrechte Stirnwände, eine
Oberwand und großflächige (breite) Vorderwand und
Rückwand aufweist.
[0002] Für den Transport und gegebenenfalls auch
den späteren Verkauf werden Zigarettenpackungen zu
sogenannten Zigarettenstangen zusammengefasst und
dabei mit einer (die ganze Gruppe) aufnehmenden Um-
hüllung versehen. Für die Gestaltung der Umhüllung
sind unterschiedliche Möglichkeiten bekannt. In der Re-
gel ist der Inhalt, nämlich die Zigarettenpackungen,
nicht erkennbar. Auch können aus der äußeren Gestal-
tung nur schwer Rückschlüsse auf den Inhalt gezogen
werden.
[0003] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, ei-
ne Packung zu schaffen, deren Gestaltung Rückschlüs-
se auf den Inhalt zulässt. Daneben soll die Packung
möglichst stabil sein und rationell auf schnelllaufenden
Verpackungsmaschinen herstellbar sein.
[0004] Die erfindungsgemäße Packung ist dadurch
gekennzeichnet, dass im Bereich der Übergänge zwi-
schen Vorderwand und Stirnwänden bzw. Rückwand
und Stirnwänden anstelle "scharfer" 90°-Faltungen ge-
rundete Bereiche - Rundkanten-oder mit geringem Ab-
stand zueinander benachbarte Faltungen zur Bildung
einer Achteck-Packung vorgesehen sind.
[0005] Hier besteht ein wesentlicher Aspekt der Erfin-
dung darin, dass die äußere Form der Packung auf den
Inhalt hinweist. So besteht der Inhalt aus bekannten
Rundkantenpackungen für Zigaretten, insbesondere je-
weils mit Klappdeckel. Die Gruppierung der Zigaretten-
packungen entspricht der einer üblichen Zigaretten-
stange, nämlich zwei Reihen mit je fünf Packungen, wo-
bei die Zigarettenpackungen innerhalb einer Reihe mit
ihren Schmalseiten aneinanderstoßen und die Packun-
gen benachbarter Reihen mit großflächigen Wandun-
gen (Vorderwand oder Rückwand) aneinander anlie-
gen. Entsprechend weist die Gruppe von Zigarettenpak-
kungen aufrechte Rundkanten auf. Diese kommen in-
nen an den Rundkanten der erfindungsgemäßen Pak-
kung zu liegen. Nicht erforderliche Hohlräume werden
dadurch vermieden. Auch ist die Packung insgesamt re-
lativ stabil, da gerade im Bereich der Rundkanten innen
die Rundkanten der Zigarettenpackungen anliegen und
zusätzlichen Halt geben.
[0006] Die Umhüllung besteht aus faltbarem Material,
insbesondere aus dünnem Karton, festem Papier oder
dergleichen.
[0007] Besonderheiten bestehen hinsichtlich der Ge-
staltung von Lappen zur Bildung der aufrechten schma-
len Stirnwände, insbesondere hinsichtlich der mit der
Bodenwand verbundenen Lappen (Bodenlappen).
[0008] Neben der Packung werden naturgemäß auch

die Verpackung und der Zuschnitt beansprucht. Weitere
Merkmale der Erfindung ergeben sich aus den Ansprü-
chen.
[0009] Ausführungsbeispiele der Erfindung werden
nachfolgend anhand von Zeichnungen näher erläutert.
Es zeigen:

Fig. 1 einen Zuschnitt für eine erfindungsgemäße
Packung,

Fig. 2 ein Detail des Zuschnitts gemäß Fig. 1 in ver-
größerter Darstellung,

Fig. 3 eine unter Verwendung des Zuschnitts gemäß
Fig. 1 hergestellte Packung in perspektivi-
scher Darstellung,

Fig. 4 die Packung gemäß Fig. 3 in geöffnetem Zu-
stand,

Fig. 5 einen Horizontalschnitt durch die Packung ge-
mäß Fig. 3 im Bereich einer schmalen aufrech-
ten Stirnseite und etwa auf halber Höhe,

Fig. 6 eine Ansicht einer schmalen Stirnwand der
Packung gemäß Fig. 3.

[0010] Eine Packung 100 weist eine aus einem Zu-
schnitt 101 gebildete Umhüllung aus dünnem Karton
oder steifem Papier auf. Tatsächlich kann jedes faltbare
Material verwendet werden. Im Inneren der Packung ist
eine Gruppe von Zigarettenpackungen angeordnet. Es
handelt sich um Zigarettenpackungen nach Art der so-
genannten Rundkantenpackungen, jeweils mit einem
Klappdeckel, der an einer Rückwand der jeweiligen Zi-
garettenpackung angelenkt ist.
[0011] Im Zuschnitt 101 sind eine großflächige breite
Vorderwand 102 und eine ebenso große Rückwand 103
durch eine lange und schmale Bodenwand 104 mitein-
ander verbunden. Der Bodenwand 104 gegenüberlie-
gend schließt an die Rückwand 103 ein großer Deck-
lappen 105 und an die Vorderwand 102 ein kleiner
Decklappen 106 an.
[0012] Bodenwand 104 und großer Decklappen 105
weisen jeweils eine Form entsprechend der äußeren
Kontur der Packung auf und erstrecken sich somit je-
weils über die volle Fläche. Der kleine Decklappen 106
erstreckt sich demgegenüber nicht über die volle Breite
einer Oberwand 107 der Packung, sondern nur etwa
über die halbe Breite. In der geschlossenen Packung
100 kommt der kleine Decklappen 106 unter dem gro-
ßen Decklappen 105 zu liegen und ist insbesondere mit
diesem verklebt. Daneben ist der kleine Decklappen
106 trapezförmig ausgebildet mit in Richtung zu seinem
freien Rand 108 abnehmender Länge.
[0013] Zur Bildung der Stirnwände schließen an die
große Rückwand 103 beidseitig Stirnlappen 109, 110
an. Analog dazu ist die große Vorderwand 102 beidsei-
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tig mit Verbindungsstreifen 111, 112 und die Bodenwand
104 mit Bodenlappen 113, 114 versehen. Zur Bildung
der Stirnwände 115, 116 werden - nach dem Aufrichten
der Vorderwand 102 und Rückwand 103 relativ zur Bo-
denwand 104-Verbindungsstreifen 111, 112 und Boden-
lappen 113, 114 in eine gemeinsame Ebene gefaltet und
dann darauf die Stirnlappen 109, 110 umgelegt bzw. ge-
faltet. Verbindungsstreifen 111, 112 und Bodenlappen
113, 114 sind so gestaltet, daß sie in der selben Ebene
liegen können ohne einander zu überschneiden. Hierzu
sind die Verbindungsstreifen im wesentlichen trapezför-
mig ausgebildet, zumindest mit einer den Bodenlappen
benachbarten Schrägkante 117. Analog dazu weisen
die Bodenlappen 113, 114 jeweils eine schräge Gegen-
kante 118 auf. Am ausgebreiteten Zuschnitt 101 liegt
zwischen den Kanten 117, 118 ein Winkel von minde-
stens 90° oder mehr.
[0014] Im Bereich der Übergänge zwischen den gro-
ßen Wandungen (Vorderwand 102, Rückwand 103) und
den angrenzenden Stirnlappen 109, 110 sowie Verbin-
dungsstreifen 111, 112 sind sogenannte Rundkanten
119, 120 vorgesehen. Deren Radius ist etwas größer
als der Radius der Rundkanten an den als Inhalt vorge-
sehenen Zigarettenpackungen. Bodenwand 104 und
Decklappen 105 sind mit Rundungen entsprechend
dem Radius der Rundkanten 119, 120 versehen.
[0015] Die Bodenlappen 113, 114 sind in besonderer
Weise gestaltet und an der Bodenwand 104 angeord-
net, siehe Fig. 2. Die Bodenwand 104 schließt seitlich
mit geraden Randstücken 121, 122 ab, an die jeweils
beidseitig gerundete Ränder 121 anschließen. Deren
Radius entspricht dem Radius der Rundkanten 119,
120.
[0016] Die Bodenlappen 113, 114 sind etwas schma-
ler als die Abmessungen a der geraden Randstücke
121, 122. Zwischen den Bodenlappen 113, 114 und den
gerundeten Rändern 121 liegen jeweils kurze gerade
Randzwischenstücke 123, 124 mit den Abmessungen
b, so dass beispielsweise der Bodenlappen 114 eine
Abmessung c = a - 2b in Richtung auf die Breite der
Stirnwand 115 aufweist. Die Anordnung der Randzwi-
schenstücke 123, 124 erleichtert die Herstellung der
Packung in diesem Bereich. Eine Überlappung von Ver-
bindungsstreifen 111, 112 und Bodenlappen 113, 114
wird dadurch ausgeschlossen. Dabei können die Ver-
bindungsstreifen 111, 112 im Bereich des Übergangs zu
den Rundkanten 120 ohne Konkaven, d. h. nur mit kon-
vexem Umriss, ausgestanzt werden.
[0017] Fig. 6 zeigt die Relativanordnung von Boden-
lappen 113 und Verbindungsstreifen 111 in der fertigen
Packung 100. Deutlich erkennbar ist ein Spalt 125 zwi-
schen Schrägkante 117 und Gegenkante 118. Der Spalt
entspricht etwa einer Projektion der Abmessung des
Randzwischenstücks 123 parallel zu den Kanten 117,
118. Ebenfalls gut sichtbar ist die verringerte Breite des
Bodenlappens 113 gegenüber der Breite der Stirnwand,
auch abzüglich der Rundkanten 119, 120. Schließlich
ist die Trapezform des Verbindungsstreifens 111 gut er-

kennbar. Eine in der fertigen Packung 100 knapp unter-
halb der Oberwand 107 zu liegen kommende freie Kan-
te 126 des Verbindungsstreifens 111 ist unter einem et-
was geringerem Winkel als die Schrägkante 117 schräg-
gerichtet.
[0018] In dem Horizontalschnitt der Fig. 5 ist die Re-
lativanordnung der Lappen 110, 114, 112 gut ersichtlich.
Bodenlappen 114 und Verbindungsstreifen 112 liegen
innen in der selben Ebene und sind mit dem äußeren
Stirnlappen 110 verklebt. Dieser erstreckt sich über fast
die volle Breite der Stirnwand 115, jedoch nicht über die
Rundkante 120 hinweg. Es besteht nur eine Überlap-
pung mit dem Verbindungsstreifen 112.
[0019] Der kleine Decklappen 106 erstreckt sich aus-
schließlich außerhalb der Rundkanten 120 und somit
nicht über die volle Länge der Packung.
[0020] Die anhand der Fig. 1 bis 6 beschriebene
"Rundkanten"-Zigarettenstange kann auch als "Acht-
eck"-Zigarettenstange ausgeführt sein. Anstelle der
Rundkanten 119, 120 sind dann zwei durch einen
schmalen Streifen getrennte 45°-Faltungen vorhanden.
Die in Fig. 2 gezeigten gerundeten Ränder 121 müssen
ersetzt werden durch schräggerichtete (gerade) Ränder
zwischen zwei 45°-Winkeln. Analog gilt dies für die Ge-
staltung des Decklappens 105.
[0021] Die beschriebenen Packungen können auch
anders dimensioniert und für die Aufnahme anderer Ge-
genstände vorgesehen sein.

Bezugszeichenliste:

[0022]

100 Packung
101 Zuschnitt
102 Vorderwand
103 Rückwand
104 Bodenwand
105 großer Decklappen
106 kleiner Decklappen
107 Oberwand
108 freier Rand
109 Stirnlappen
110 Stirnlappen
111 Verbindungsstreifen
112 Verbindungsstreifen
113 Bodenlappen
114 Bodenlappen
115 Stirnwand
116 Stirnwand
117 Schrägkante
118 Gegenkante
119 Rundkanten
120 Rundkanten
121 gerundeter Rand
122 gerade Randstücke
123 Randzwischenstück
124 Randzwischenstück
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125 Spalt
126 freie Kante

a Abmessung
b Abmessung
c Abmessung

Patentansprüche

1. Packung, mit einer Umhüllung und einer Gruppe
von Zigarettenpackungen - Zigarettenstange -, wo-
bei die Umhüllung aus einem insbesondere einstük-
kigen Zuschnitt (101) gefaltet ist und eine Boden-
wand (104), schmale aufrechte Stirnwände (115,
116), eine Oberwand (107) und großflächige (brei-
te) Vorderwand (102) und Rückwand (103) auf-
weist, dadurch gekennzeichnet, dass im Bereich
der Übergänge zwischen Vorderwand (102) und
Stirnwänden (115, 116) bzw. Rückwand (103) und
Stirnwänden (115, 116) anstelle "scharfer" 90°-Fal-
tungen gerundete Bereiche - Rundkanten - vorge-
sehen sind.

2. Packung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass die Stirnwände (115, 116) jeweils gebildet
sind durch einen an eine der großen Wandungen -
Rückwand (103) und Vorderwand (102) anschlie-
ßenden Stirnlappen (109, 110) und einen an die an-
dere der großen Wandungen anschließenden Ver-
bindungsstreifen (111, 112), wobei Stirnlappen
(109, 110) und Verbindungsstreifen (111, 112) mit
Rundkanten (119, 120) an die jeweils zugeordnete
große Wandung anschließen.

3. Packung nach Anspruch 2, dadurch gekennzeich-
net, dass zur Bildung der Stirnwände (115, 116) au-
ßerdem an die Bodenwand (104) (beidseitig) an-
schließende Bodenlappen (113, 114) aufwärts ge-
faltet sind.

4. Packung nach mindestens einem der Ansprüche 1
bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Ober-
wand (107) gebildet ist durch zwei mit den großen
Wandungen verbundene Decklappen (105, 106),
nämlich einen großen, über die volle Fläche der
Oberwand (107) reichenden Decklappen und einen
kleinen, als Verbindungslappen wirkenden Deck-
lappen (106).

5. Packung nach mindestens einem der Ansprüche 1
bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die großen
Wandungen - im ungefalteten Zustand - über die
Bodenwand (104) miteinander verbunden sind.

6. Packung nach mindestens einem der Ansprüche 1
bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Boden-
wand (104) im Bereich der Übergänge zu den Stirn-

wänden (115, 116) gerundete Ränder (121) ent-
sprechend den Rundkanten (119, 120) aufweist, die
(die gerundeten Ränder) durch gerade Randstücke
(122) verbunden sind.

7. Packung nach Anspruch 6, dadurch gekennzeich-
net, dass die Bodenlappen (113, 114) an die Bo-
denwand (104) im Bereich der geraden Randstücke
(122) anschließen und zwar mit (geringem) Ab-
stand zu den gerundeten Rändern (121), so dass
zwischen den Bodenlappen (113, 114) und den ge-
rundeten Rändern (121) kurze gerade Randzwi-
schenstücke (123, 124) vorhanden sind.

8. Packung nach mindestens einem der Ansprüche 3
bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass Konturen
von Bodenlappen (113, 114) und Verbindungsstrei-
fen (111, 112) aufeinander abgestimmt sind, derart,
dass sie in der selben Ebene - innen an den Stirn-
wänden (115, 116) - zu liegen kommen und einan-
der nicht überlappen.

9. Packung nach mindestens einem der Ansprüche 3
bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass Bodenlap-
pen (113, 114) und Verbindungsstreifen (111, 112)
einander benachbarte schräggerichtete Ränder
(Schrägkante 117, Gegenkante 118) aufweisen, die
im ungefalteten Zustand einen Winkel zueinander
von mehr als 90° aufweisen.

10. Packung nach mindestens einem der Ansprüche 2
bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass sich die ins-
besondere rechteckigen Stirnlappen (109, 110) ge-
rade über die Breite der Stirnwände (115, 116) er-
strecken und vor der anschließenden Rundkante
(119, 120) enden, so dass die anschließenden
Rundkanten zwischen großer Wandung (Vorder-
wand oder Rückwand) und Verbindungsstreifen
(111, 112) gebildet sind.

11. Packung nach mindestens einem der Ansprüche 1
bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass die Grup-
pe von Zigaretten-Packungen aus insbesondere
zwei Reihen mit vorzugsweise je fünf Packungen
besteht, wobei die Zigarettenpackungen innerhalb
einer Reihe mit ihren aufrechten Schmalseiten an-
einander anliegen und die Zigarettenpackungen
benachbarter Reihen mit großen Wandungen an-
einander anliegen und die Schmalseiten der Ziga-
rettenpackungen an den Stirnwänden (115, 116)
der Packung (100) anliegen.

12. Packung nach mindestens einem der Ansprüche 1
bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass die Ziga-
rettenpackungen sogenannte Rundkantenpackun-
gen sind, insbesondere mit Klappdeckel, und dass
aufrechte Längskanten (Rundkanten) der Zigaret-
tenpackungen im Bereich der Rundkanten (119,
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120) der Packung (100) angeordnet sind bzw. par-
allel zu diesen verlaufen.

13. Packung nach mindestens einem der Ansprüche 1
bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass anstelle
der Rundkanten (119, 120) und der gerundeten
Ränder (121, 122) mit geringem Abstand zueinan-
der benachbarte Faltlinien als abgewinkelte Ränder
zur Bildung einer Achteckpackung vorgesehen
sind, vorzugsweise mit Achteck-Zigaretten-Pak-
kungen als Inhalt.

14. Zuschnitt für die Herstellung einer Verpackung zur
Aufnahme einer Gruppe von Zigarettenpackungen
bzw. zur Bildung einer sogenannten Zigaretten-
stange, mit Zuschnitteilen zur Bildung von Vorder-
wand (102), Rückwand (103), Bodenwand (104),
Oberwand (107) und Stirnwänden (115, 116), da-
durch gekennzeichnet, dass im Bereich von
Übergängen zwischen Vorderwand (102) und Zu-
schnitteilen zur Bildung der Stirnwände einerseits
und Rückwand (103) und Zuschnitteilen zur Bildung
der Stirnwände andererseits streifenförmige Berei-
che als sogenannte Rundkanten (119, 120) oder mit
geringem Abstand zueinander benachbarte Faltli-
nien (zur Herstellung von benachbarten 45°-Faltun-
gen für eine sogenannte Achteckpackung) vorge-
sehen sind.
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